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Antwort 

Betr.: Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Berufs
bildung 

Bezug: Kleine Anfrage des Abg. Gaddum (CDU), Neuwied 
- Drucksache VI/2802 -

Mit Schreiben der Landesregierung - Ministerium für 
Unterricht und Kultus - vom 15. April 1971 erging 
nachfolgende Beantwortung: 

Die Kleine Anfrage geht zu Recht davon aus, daß für 
die Funktionsfähigkeit der Berufsbildung im dualen 
System ein Zusammenwirken von Schule und Betrieb 
unerläßlich lsl Daher sind au! Landesebene die Lehr
pläne der Berufsschule schon immer in der Zusammen
arbeit von Vertretern der Schule und der Betriebe er
stellt und gemäß § 10 Abs. 7 des Gesetzes über die 
bcru!:sbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz Im Beneh
men mit den Ressortministern, für deren Geschäfts
bereich sie von Bedeutung sind, erlassen worden. 

Au! Bundesebene wird dieses Zusammenwirken, d. h. 
vor allem die Abstimmung der Ausbildungsordnungen 
für die bet.J.iebliche Ausbildung, die vom Bund und der 
Lehrpläne für die Berufsschule, die von den Kultus
verwaltungen erlassen werden, mit Nachdr..1ck ange
strebt. Dazu sind aber nach Auffassung d er Kultusver
waltungen der Länder die Bestimmungen des Bcrufs
blldungsgesctze.s so weiter zu entwickeln, daß eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, vor allem im Rah
men des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung, 
möglich ist. Da diesem Institut auch die Au!gabe über
tragen ist, Inhalte und Ziele der Berufsbildung zu er
mitteln (§ 60 Abs. 2 Satz 2 BerBiG), wäre eine Beteili
gung der Kultusverwaltungen der zweckmäßige Ansatz
punkt für diese Kooperation. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwor
tet: 

Zu a): 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß 
ilber die Mitwirkung der Länder im Bundesausschuß 

für Berufsbildung hinaus bei der Erarbeitung konkre
ter Empfehlungen für die Ausbildungsordnungen Ex
perten der Kultusverwaltungen bzw. der berufsbilden
den Schulen beteiligt .sind. Dadurch kann die Orientie
rung der Bcru!sschul-Rahmenpläne an de n Ausbil
dungsordnungen in einem frilhen Diskussionsstadium 
gesichert werden. 

Zu b): 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß 
im Zuge der vorgesehenen Änderung des Berufsbil
dungsgesetzes eine Beteiligung der Länder am Bundes
institut. für Beru!sbildungsforschung erreicht wird. Bei 
einer solchen Beteiligung wäre die Voraussetzung ge
schaffen, daß Richtlinien Uber einheitliche Rahmenlehr
pläne, die von den Fachausschüssen des Instituts ent
wickelt worden sind, eine einheitliche Anwendung 
durch die Mitglieder der Kultusministerkonferenz fin-
den könnten. · 

Zu c): 

Die Landesregierung hat durch ihre Vertreter in den 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Bund/Länder
Kommission für Bildungsplanung stets darauf gedrun
gen, daß die grundsätzlichen Probleme der berunichen 
Bildungsplanung in den Entwürfen zu einem Bildungs
gesamtplan hinreichend bcrilcksichtigt werden. Dafür 
wird eine organisatorische Regelung zu finden sein, die 
vor allem eine hinreichende Mitwirkung der an der 
Berufsbildung beteiligten Ressortminister gewähl'leistet. 
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